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Statiſtiſche Mittheilungen
über das Großherzogthum Bad en .

1873. Nr . 20 . 1873 .

Erwerbung und Verluſt der Staatsaugehörigkeit
( Ein - und Auswanderung )

; in den Jahren 1874 md 1872 .

Unter Ein - und Auswanderung haben wir ſeither die Zuzüge und Fortzüge bezeichnet ,
welche unter ausdrücklicher Erwerbung bezw . Aufgabe der badiſchen Staatsangehörigkeit erfolgten .

Dieſe Definition iſt auch nach der Einführung des Reichsgeſetzes über die Erwerbung und den

Verluſt der Bundes - und Staatsangehärigkei noch paſſend . Nach demſelben wird die Staatsan⸗

gehörigkeit durch Albſtammung , Legitimation , Verheirathung , Aufnahme und Naturaliſation er⸗
we durch Entlaſſung auf Antrag , Ausſpruch der Behörde , zehnjährigen Aufenthalt im Aus⸗

lande , Legitimation und Verheirathung verloren .

In den Fällen der Aufnahme und Naturaliſation , ſowie der Entlaſſung auf Antrag oder
der Entziehung durch Ausſpruch der Behörde bildet die Verleihung oder der Verluſt der Staatsan —

gehörigkeit den unmittelbaren Gegenſtand einer beſonderen und ausdrücklichen amtlichen Handlung
und Beurkundung . In den übrigen Fällen wird dieſelbe ſtillſchweigend oder als Correlat einer
anderen Handlung erworben oder verloren ; dieſe Fälle entziehen ſich ſomit theilweiſe ganz und gar
der laufenden Beobachtung , theilweiſe tommen ſie bei der Ermittlung anderer Arten von That —
ſachen zur Erſcheinung ( wie z. B. bei der Ermittlung der Eheſchlüſſe zwiſchen Inländern und
und Ausländerinnen und zwiſchen Ausländern und Inländerinnen ) .

Die Statiſtik der Erwerbung und des Verluſtes der Staatsangehörigkeit beſchränkt ſich
daher mit Grund auf die ausdrücklichen Aufnahmen und Naturaliſationen , bezw. Entlaſſ ſungen ;
ſie fällt demnach , wie angedeutet , mit dem , was bei uns ſeither Statiſtik dit Cin - wmd Wus -

wanderung genannt wird , zuſammen . Auf Anordnung des Wunezents wird nun fortan (erft -
mals für 1872 ) eine gemeinſame Statiſtik der Erwerbung und des $Verluſtes der Staats - und

Reichsangehörigkeit aufgeſtellt und es erſcheint darnach angemeſſen , dieſe Bezeichnung auch in

unſere ſpecielle Statiſtik einzuführen , und zwar um ſo mehr , als der gewöhnliche Sprachgebrauch
unter Auswanderung auch die Fälle der ſog . heimlichen oder nicht amtlichen Auswanderung yer -

ſteht , wo Perſonen in der Abſicht , nichpt wiederzukehren und
Bürger

eines fremden Staats zu wer -

den , aber ohne förmliche Entlaſſung fortziehen , und auch der Ausdruck Einwanderung auf die

Mehrzahl der Aufnahmen nicht paßt. Daß die nicht - amtliche Auswanderung ſich der genaueren
Beobachtung entzieht , iſt bereits in Nr . 2 dieſer Mittheilungen erläuter worden .

Wenn wir ſomit uns der Bezeichnung Statiſtik der Erwerbung und des Verluſtes der

Staatsangehörigkeit bedienen , ſo bemerken wir nochmals , daß darunter daſſelbe verſtanden wird ,
was ſeither als Statiſtik der Ein - und Auswanderung bezeichnet wurde , und daß darunter nur
die unter Ertheilung einer Aufnahme - , Wiederaufnahme - oder Naturaliſations - Urkunde bezw. Ent⸗

laſſungs - Urkunde — — Fälle der Erwerbung und des Verluſtes der Staatsangehörigkeit
( §§. 7, 8, 14 und 21 , Abſatz 5 , des Geſetzes vom 1. Juni 1870 ) begriffen werden .

Erläuternd wird angefügt , daß die Erwerbung der Staatsangehörigkeit durch Reichsangehöriged. h. mapene anderer Bundesſtaaten „Aufnahme “ , durch Reichsausländer „Naturaliſation “
heißt . Bei der letzteren wird mit der Staätsangehörigteit auch die

Reichsangehörigkeit
erworben .

Mit der Entlaſſung geht die Reichsangehörigkeit dann verloren , wenn der Entlaſſene nicht in einem

anderen Bundesſtaate aufgenommen wird .

Für die nachfolgende Darſtellung behalten wir im Weſentlichen die Anordnung unſerer ſeit —
herigen Statiſtik der Aus - und Einwanderung zum Zweck der Vergleichbarkeit bei —
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